
 

Aufnahmeantrag 
Bitte umseitig aufgeführte Datenschutzregelungen beachten! 
 
          männlich 
          weiblich 
 
Name, Vorname 
 
 
 
 

 

  

Straße, Hausnummer       Geburtsdatum 
 
 

 

 

 
 
Postleitzahl, Wohnort       Telefonnummer 

  

 

 
 
 
 

  

Gewünschte Abteilung     Beruf 
 
 
 
 

 

Sind Eltern, Kinder oder Ehepartner bereits Mitglied? (Bitte Name/n angeben). Eintrittsdatum 
 
 
 
 

 

Email-Adresse für die Zusendung der PSV-Vereinszeitung per Email (ca. 1,5 MB im pdf-Format alle 2 Monate) 
 
Von der Satzung und den umseitig aufgeführte Datenschutzregelungen habe ich Kenntnis genommen. 
 
 
 
 

  

Datum     Unterschrift (bei Minderjährigen Erziehungsberechtigte/r) 
  

 

Einzugsermächtigung                 gültig für              PSV:                    Aktiv-Treff:        
 
Ich ermächtige Sie, die Beiträge im Lastschriftverfahren bis auf Widerruf von meinem Bankkonto abzubuchen. 
 
..................................................................................................................................................................................... 
Name der Bank       Bankleitzahl 
 
..................................................................................................................................................................................... 
Kontonummer       Name / Unterschrift des Kontoinhabers 
 
Abrechnungstermine für den Beitragseinzug: vom Eintrittstermin bis zum 30.06. (im ersten Halbjahr) 
bzw. 31.12. (im zweiten Halbjahr), danach jeweils der 01.01. und 01.07. eines Jahres. 
Kündigungstermine sind der 30.06. und der 31.12. Die Kündigung muss spätestens bis zum 31. Mai 
bzw. 30. November schriftlich an die Geschäftsstelle erfolgen (vgl. Vereinssatzung, § 4)! 
 

01/2008 
Nur vom PSV auszufüllen: 
 
Mitgliedsnummer:      .................................................................... 
        Unterschrift Abteilungsleiter/in 

 

PSV Karlsruhe e.V. mit freundlicher Unterstützung von: 
 

 



 
 

 
 

Polizeisportverein Karlsruhe e.V. 
Schützenabteilung - Bogenschützen  

 
A u f n a h m e a n t r a g  

 
 

Polizeisportverein Karlsruhe e.V. Edgar-Heller-Straße 19, 76227 Karlsruhe Tel.:0721/94420-0 

Name: Vorname: 

Geb.-Ort: Geb.-Datum: 

Staatsangehörigkeit: Beruf: 

Tel.: Straße, Nr: 

PLZ,Ort: 

Einzugsermächtigung: Ich ermächtige Sie, den Beitrag im Lastschriftverfahren bis auf Widerruf von 

meinem Konto abzubuchen. 

KtoNr:__________________BLZ:___________________ Bank:_____________________________ 

Bitte legen Sie Ihrem Antrag ein aktuelles Passbild von sich bei. 

 

Ort, Datum, Unterschrift 

 
Zutreffendes bitte ankreuzen: [X] 
 

[ ] Ich bin bereits Mitglied des Polizeisportvereins, folgende Abteilung: ____________ 
[ ] Ich bin noch kein Mitglied des Polizeisportvereins und beantrage hiermit die 

Mitgliedschaft. 
[ ] Ich bin bereits Sportschütze im Verein: __________________________________ 
    wenn ja:  [ ] Ich werde aus dem alten Verein austreten. 
  [ ] Der alte Verein bleibt als Hauptverein. 
  [ ] Der alte Verein wird der Zweitverein. 
 
[ ] Ich werde aktiv mitschießen. 
[ ] Ich werde nur passiv beitreten. 
[ ] Ich werde mich bei nächster Gelegenheit beim Oberschützenmeister vorstellen. 
[ ] Ich bin Ihrem Mitglied __________________________ persönlich bekannt. 
[ ] Ich versichere, daß ich weder vorbestraft bin, noch derzeit ein Ermittlungsver-

fahren gegen mich eingeleitet wurde. 
 
Beiträge:  
 
Seit dem 01.07.2007 entfällt der Abteilungsbeitrag für die Schützenabteilung 



 
 

 
 

Polizeisportverein Karlsruhe e.V. 
Schützenabteilung - Bogenschützen  

 
A u f n a h m e a n t r a g  

 
 

Polizeisportverein Karlsruhe e.V. Edgar-Heller-Straße 19, 76227 Karlsruhe Tel.:0721/94420-0 

Schützenordnung: 
 
1. Der Einzug des Beitrages für den PSV erfolgt halbjährlich zum 01.01. und 01.07. 

eines Jahres. 
Eine dem Hauptverein erteilte Einzugsermächtigung gilt auch für die Abteilung. 

 

2. Die Schießstandordnung des Polizeipräsidium Karlsruhe und der Schützenab-
teilung sowie die Sportordnung des Deutschen Schützenbund sind zu beachten 
und einzuhalten. 
Den Weisungen der Standaufsicht ist Folge zu leisten. 

 

3. Der Schießbetrieb ist während der festgelegten Schießzeiten abzuwickeln. 
Schützen ohne gültigen Versicherungsschutz ist das Betreten der Standanlagen 
untersagt. Das Mitbringen von Gastschützen ist auf das notwendige Maß zu 
beschränken und bei Wettkämpfen untersagt. 

 

4. Gästen ist das Schießen nur in Begleitung einer Standaufsicht gestattet. 
 

5. Zur Instandhaltung des Schießstandes und zur Aufrechterhaltung eines 
geordneten Schießbetriebes ist Gemeinschaftsarbeit abzuleisten. 

 

6. Einem Antrag an die Abteilungsleitung zwecks dem Erhalt einer Befürwortung zur 
Vorlage beim Ordnungsamt kann unter folgenden Voraussetzungen entsprochen 
werden (siehe beigefügtes Merkblatt): 

 
a) Nachweis der regelmäßigen Teilnahme am Schießtraining, insbesondere der 

Monatsmeisterschaften. 
b) Nachweis der Waffensachkunde. 

 
 
Meine Angaben habe ich nach bestem Wissen gemacht. Die Schützenordnung habe 
ich gelesen. Eine Handlung gegen die Schützenordnung kann den Ausschluß aus 
der Abteilung zur Folge haben.  
 
 
 
  

Ort, Datum     Unterschrift, bei Minderjährigen  
            der gesetzliche Vertreter  

 
 

OSM 1.SM 2.SM Kassier EDV-Liste Meldung 
Verband 

 
 

     

 
 

01/03/19 


	Einzugsermächtigung                 gültig für              PSV:                    Aktiv-Treff:       

